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11 -3j31der Beilagenzu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVI. Gesetzgebl!!lgsperic~~ 

A n fra g e 

der Abgeordneten Auer 

und Kollegen 

an den Bundesminister für Bauten und Technik 

betreffend Vergaberichtlinien des Wasserwirtschafts-

fonds 

In den WWF - Vergaberichtlinien Zl. 57030/1 -V-6/84 

vom 22.12.1983 wurden Kriterien, die ein Ausscheiden 

eines Anbotes bei der Anbotsprüfung zur Folge haben, 

detailliert festgelegt. U.a. heißt es auch in Punkt 

4.33,daß bei Änderungen von Einheitspreisen diese 

Änderungen in einem Begleitschreiben zum Anbot festge

halten und bestätigt werden müssen. Ein Fehlen eines 

derartigen Begleitschreibens führt nach den geltenden 

Richtlinien zum Ausscheiden des Anbotes. 

Diese Handhabung geht über die in der ÖNORM A 2050 

festgelegten Modalitäten bei Korrekturen von Einheits

preisen hinaus und kann zu beträchtlichen Kostenrnehrungen 

bzw. zu unbilligen Härten führen. 

Wenngleich es durchaus richtig ist, durch entsprechende 

Vergaben jedwede Manipulation im Anbots- und Vergabever

fahren von vorneherein zu unterbinden, so erscheint diese 

Bestimmung dann als nicht mehr sinnvoll, wenn Änderungen 

von Einheitspreisen zwar vorgenommen wurden, diese 

Änderungen jedoch keine weitere Änderung der Positions;... 

summe und der Anbotssumme nach sich zieht. 
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In diesem Falle könnten infolge Fehlens einer Mani

pulationsmöglichkeit auf die Einhaltung obiger Vor

schrift verzichtet werden, die sonst unter Umständen 

zum Ausscheiden eines Bestbieteranbotes und damit 

zu unnotwendigen Mehrkosten für den Bauherrn führen 

könnte. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den 

Bundesminister für Bauten und Technik folgende 

A n fra g e 

1) Ist Ihnen dieses Problem bekannt? 

2) Wie stehen Sie zu dieser Frage? I! 
( I 
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